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§ 1  Name und Sitz

Die Niedersächsische Auslandsgesellschaft e.V. ist ein 
eingetragener Verein mit Sitz in Osnabrück.

§ 2  Zweck der Gesellschaft

(1)
Der Zweck der Niedersächsischen Auslandsgesellschaft 
e.V. ist, der Völkerverständigung im Geiste der Humanität 
und Toleranz zu dienen. Sie pflegt die menschlichen, 
kulturellen und sozialen Beziehungen zu allen Völkern. Sie 
vermittelt Wissen zu Fragen der Migration und Integration 
sowie der Ökologie. Umgesetzt wird der Satzungszweck 
durch Seminare, Workshops und Veranstaltungen.

(2)
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Sie ist 
selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch verhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 3  Mitgliedschaft

(1)
Die Gesellschaft hat aktive Mitglieder und fördernde 
Mitglieder. Aus den Mitgliedern können Ehrenmitglieder 
ernannt werden.

(2) 
Ehrenmitglieder werden wegen ihrer besonderen 
Verdienste um die Niedersächsische Auslandsgesellschaft 
von der Mitgliederversammlung dazu ernannt.

§ 4  Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied der Gesellschaft kann jede natürliche und ju-
ristische Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
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§ 5  Beendigung der Mitgliedschaft

(1)
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch 
Austritt, durch Streichung von der Mitgliederliste und durch 
Ausschluss aus der Gesellschaft.

(2) 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
zulässig.

(3) 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der 
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit 
der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate 
verstrichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mit-
zuteilen.

(4) 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Interessen der Ge-
sellschaft gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des 
Vorstandes aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu ver-
sehen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen den 
Ausschliessungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mit-
glied das Recht der Berufung zu. Die Berufung muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt 
werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so muss der 
Vorstand die Berufung in der nächsten Mitglieder-
versammlung zur Entscheidung vorlegen.

§ 6  Mitgliedsbeiträge

(1) 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe 
des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung 
bestimmt.

§ 7  Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand
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§ 8  Vorstand

(1) 
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus dem Präsidenten, 
den zwei Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und  weiteren 
Mitgliedern.

(2) 
Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der Präsident oder 
ein Vizepräsident, vertreten.

§ 9  Zuständigkeit des Vorstandes

(1) 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der Gesellschaft 
zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

(2)
Der Vorstand hat vor allem folgende Aufgaben:

1. die Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und die
Aufstellung der Tagesordnungen,

2. die Einberufung der Mitgliederversammlungen,

3. die Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung,

4. die Aufstellung der Unternehmensplanung, einschließlich
aller Teilpläne (insbesondere Personalplan), für jedes Ge-
schäftsjahr bis spätestens zum Ende des vierten Quartals
des Vorjahres,

5. die Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben,

6. die Erstellung des jährlichen Geschäftsberichtes,

7. die Aufstellung einer Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung,

8.   die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer, 

9. die Beschlussfassung über Erwerb, Belastung, Ver-
äußerung, Pachtung und Verpachtung von Grund-
stücken, grundstücksgleichen Rechten an  Grund-
stücken sowie die Durchführung von Bauvorhaben,

10. die Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und
Ausschluss von Mitgliedern,

11. die Gründung von und die Beteiligung an Gesell-
schaften.

§ 10  Amtsdauer des Vorstandes

(1)
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von fünf Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, 
gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes 
im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist für die in § 8 Abs. 1 
erwähnten Funktionen zu wählen. Wählbar sind nur Ge-
sellschaftsmitglieder.
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(2)  
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amts-
periode aus, so kann die Mitgliederversammlung ein Ersatz-
mitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen 
wählen.

§ 11  Beschlussfassung des Vorstandes

(1) 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, 
die vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung von einem 
der Vizepräsidenten, schriftlich oder telefonisch einberufen 
werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei 
Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung 
bedarf es nicht.

(2) 
Die Vorstandssitzung leitet der Präsident, bei dessen Ver-
hinderung einer der Vizepräsidenten.

(3) 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf 
Vorstandsmitglieder, darunter der Präsident oder einer der 
Vizepräsidenten, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Leiters der Vorstandssitzung.

(4) 
Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu 
fertigen und vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterschreiben. Das Protokoll muss Ort und Zeit der 
Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.

(5) 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder damit einverstanden 
sind. Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

(6)
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der ins-
besondere jedem Vorstandsmitglied ein Aufgabenbereich 
zugeteilt werden soll.

§ 12  Mitgliederversammlung

(1) 
In jeder Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied –vor-
behaltlich des Abs. 3 auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme.
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(2)

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende 
Angelegenheiten zuständig:

1. Die Entgegennahme des Geschäftsberichtes des 
Vorstandes und des zusammengefassten Prüfungs-
ergebnisses des Wirtschaftsprüfers,

2. die Entlastung des Vorstandes,

3. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Mit-
gliedsbeitrages,

4. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vor-
standes,

5. die Zustimmung zur Änderung, Erweiterung oder Ein-
schränkung von wesentlichen Gesellschaftsaktivitäten,

6. die Genehmigung der vom Vorstand aufgestellten Unter-
nehmensplanung,

7. die Zustimmung zur Gründung, zum Beitritt oder zur 
Beteiligung an Gesellschaften, Vereinigungen, Verbänden 
und ähnlichem sowie deren Beendigung,

8. die Zustimmung zu Vorschlägen des Vorstandes zur 
Änderung der Satzung durch die Mitgliederversammlung.

(3) 
Haupt- und nebenamtliche Beschäftigte der Auslands-
gesellschaft Niedersachsen können nicht in den Vorstand 
gewählt werden. In der Mitgliederversammlung haben sie 
beratende Stimme.

(4) 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung 
Empfehlungen an den Vorstand beschließen.

(5) 
Die jeweilige Mitgliederversammlung gibt sich eine Ver-
sammlungsordnung.

§ 13  Einberufung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im Jahr, 
möglichst in den ersten fünf Monaten des Kalenderjahres, 
stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest.

§ 14  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) 
Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei 
dessen Verhinderung von einem Vizepräsidenten geleitet.

(2) 
Die Abstimmungen müssen schriftlich durchgeführt werden, 
wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mit-
glieder dieses beantragt.
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(3) 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(4) 
Die Mitgliederversammlung fasst, soweit die Satzung nichts 
anderes vorsieht, Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Änderung der Satzung 
ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich.

(5)
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die vor 
oder in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des 
Antrages ist eine Mehrheit von zwei Drittel der ab-
gegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

§ 16 Auflösung der Gesellschaft und Anfallbe-
rechtigung

(1) 
Über einen Antrag auf Auflösung der Gesellschaft kann nur 
abgestimmt werden, wenn dieser Antrag auf die 
Tagesordnung einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung gesetzt und den Mitgliedern 
ordnungsgemäß unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens vier Wochen mitgeteilt wird.

(2) 
Die Auflösung der Gesellschaft kann nur bei Anwesenheit 
von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder mit einer 
Stimmenmehrheit von vier Fünftel der anwesenden Mit-
glieder beschlossen werden.

(3)
Bei unzureichender Beteiligung an dieser Mitglieder-
versammlung ist innerhalb eines Monats mit einer Ein-
ladungsfrist von zwei Wochen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, in der dann die 
Auflösung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 
werden kann.
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(4) 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes be-
schließt, sind der Präsident und zwei Vizepräsidenten 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(5) 
Wird die Gesellschaft aufgelöst oder fällt der bisherige Ver-
einszweck fort, so fällt das Vereinsvermögen terre des 
hommes Deutschland e.V., Osnabrück, ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützigen Zwecken zu.

(6)
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den 
Fall, dass die Gesellschaft aus einem anderen Grund auf-
gelöst wird oder ihre Rechtsfähigkeit verliert.

Diese Satzung wurde durch die Gründungsversammlung 
am 07.11.2003 beschlossen:

Horst Beiderwellen _______________________

Rolf Brammann _______________________

Klaus Dahlhoff _______________________

Heinz Fennekold _______________________

Franz Holtgreve _______________________

Thomas Pyhel _______________________

Anne Sassenberg _______________________


